
Behörden und sonst.Träger öffentlicher 
Belange (TÖB) 
Kurzinhalt der Stellungnahme 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung 

 
Beschlussentwurf: 
Der Stadtrat beschließt ... 

 
Abstimmungsergebnis 
BA                 SR 

 

1 
Az.: 621.410/B9IIÄ1 – 1. Änderung des B-Plans Nr. 9 „An der Leipziger Höhe“ Teil II/Abwägung TÖB 
 

T 1 AZV „Mittlere Mulde“ vom 13.12.2013 
Keine Einwände bei Beachtung nachfolgender 
Hinweise: 
1. Entsorgung im Trennsystem über Neuen 
Mittelweg 
 

 
 
 
Kenntnisnahme 
Hinweise sind bereits Bestandteil der Begrün-
dung 
 

   

2. Wird Regenwasser auf den Grundstücken als 
Brauchwasser genutzt, müssen Messeinrichtungen 
vorgesehen werden. Vor Abwassereinleitungsbeginn 
sind Einleitgenehmigungen zu beantragen. 

 
Kenntnisnahme 
redaktionelle Aufnahme der Hinweise in die 
Begründung 
 

   

T 2.1 Stadtwerke Eilenburg GmbH, Gas vom 
10.12.2013 
Planung einer Ringleitung von der Weinbergstraße 
aus zum Alten Mittelweg mit Abzweig in das 
Plangebiet hinein 
 

 
 
Kenntnisnahme 
redaktionelle Aufnahme des Hinweises in die 
Begründung 
 

   

T 2.2 Stadtwerke Eilenburg GmbH, Elektro-
energie vom 13.12.2013 
Zur elektrotechnischen Versorgung der Grundstücke 
ist ein Netzausbau in der Form erforderlich, dass 
neue Kabel von der Weinbergstraße beginnend bis 
zum Ende der neuen Erschließungsstraße verlegt 
werden müssen. Es wird geprüft, ob die im Alten 
Mittelweg vorhandenen Mittel- und Niederspan-
nungsleitungen umverlegt werden müssen. Die 
elektrotechnischen Erschließungsmaßnahmen sollten 
mit der Straßenbaumaßnahme koordiniert werden. 
  

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Berücksichtigung der Hinweise erfolgt im 
Rahmen der Erschließungsplanung und 
Ausführung 

   

T 3 Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen 
vom 05.12.2013 (per mail) 
Keine Einwände 
 
 
 

 
 
Kenntnisnahme 

   



Behörden und sonst.Träger öffentlicher 
Belange (TÖB) 
Kurzinhalt der Stellungnahme 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung 

 
Beschlussentwurf: 
Der Stadtrat beschließt ... 

 
Abstimmungsergebnis 
BA                 SR 

 

2 
Az.: 621.410/B9IIÄ1 – 1. Änderung des B-Plans Nr. 9 „An der Leipziger Höhe“ Teil II/Abwägung TÖB 
 

T 4 Primacom vom 06.12.2013 
Keine Anlagen vorhanden 

 
Kenntnisnahme 
 

   

T 5 Telekom vom 16.12.2013 
keine Einwände 
Zur Versorgung des Baugebiets ist die Verlegung 
neuer Telekommunikationslinien im und außerhalb 
des Plangebiets erforderlich. 
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme 

   

 
 
Der Stadtrat beschließt, die Stellungnahmen T 1 bis T 5 zur Kenntnis zu nehmen: 
                       Ja:      5     Ja: 

      Nein:   -     Nein: 
      Enth.:  -     Enth.: 

 


